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Revolution im Rechtssystem:
Wiederaufnahmeverfahren brechen

Fehlurteile!
Erfahren Sie mehr über das Wiederaufnahmeverfahren im

Fall Maria Rohrbach und welche neuen Beweismittel zu
einer Gerechtigkeit führen können.

Münster, Deutschland - In der Welt der Justiz gibt es immer
wieder Fälle, die uns innehalten und zum Nachdenken bringen.
Ein solches Thema ist das Wiederaufnahmeverfahren, bei dem
rechtskräftige Urteile neu überprüft werden können. Diese
Methode eröffnet Verurteilten die Chance, ihre Unschuld zu
beweisen, wenn neue Tatsachen oder Beweismittel ans
Tageslicht kommen. WDR erklärt, dass die Bedingungen dafür
jedoch sehr eng gesteckt sind.

Ein Wiederaufnahmeantrag kann laut § 359 Nr. 5 der
Strafprozessordnung (StPO) nur dann gestellt werden, wenn

https://www1.wdr.de/lokalzeit/verbrechen/wiederaufnahmeverfahren-100.html


etwa neue Tatsachen oder Beweise vorliegen, die bei der
ursprünglichen Urteilsfindung nicht berücksichtigt wurden. Das
bedeutet, dass sowohl neue Beweise als auch solche, die das
Gericht damals übersehen hat, für die Wiederaufnahme
entscheidend sein können, so die Ausführungen auf 
rechtsanwalt-wiederaufnahmeverfahren.de.

Die Herausforderung der Wiederaufnahme

Die Hürden für ein erfolgreiches Wiederaufnahmeverfahren sind
hoch. Tatsächlich haben derzeit nur rund 3 % der Anträge Erfolg
– eine Quote, die deutlich schlechter ist als die von Berufungen
und Revisionen. Viele Antragsteller scheitern daran, dass sie
keine aussagekräftigen neuen Beweise präsentieren können.
Laut rechtsanwalt-louis.de müssen alle neuen Beweismittel
vom zuständigen Gericht für das Verfahren relevant sein.

Ein bekanntes Beispiel für einen solchen Fall ist die alte
Geschichte von Maria Rohrbach aus Münster. Im April 1957
wurde die Leiche ihres Ehemannes gefunden, und schnell fiel
der Verdacht auf sie. Sie wurde in einem Indizienprozess zu
lebenslanger Haft verurteilt. Dies zeigt eindrücklich, wie
Fehlurteile in der Justiz auch viele Jahre später durch neue
Beweismittel hinterfragt werden können, selbst in Fällen, die so
lange zurückliegen.

Neue Beweismittel im Fokus

Das Besondere an Wiederaufnahmeverfahren ist, dass es nicht
nur um neue, ganz frische Tatsachen geht. Ein Antrag kann auch
dann erfolgreich sein, wenn vorher nicht berücksichtigte
Aspekte oder Aussagen von Zeugen zu einem anderen Urteil
führen könnten. Wie rechtsanwalt-louis.de erklärt, ist es
essenziell, dass die neuen Beweismittel tatsächlich das Ziel des
Antrags unterstützen. Dies erfordert eine präzise
Argumentation, die auch oft die Fragen aufwirft, warum zuvor
falsche Aussagen gemacht wurden.

https://www.rechtsanwalt-wiederaufnahmeverfahren.de/wiederaufnahmeverfahren/neue-tatsachen-oder-beweismittel
https://rechtsanwalt-louis.de/wiederaufnahmeverfahren/
https://rechtsanwalt-louis.de/wiederaufnahmeverfahren/


Der Weg zur Gerechtigkeit muss also gut geplant werden. Wenn
neue Tatsachen auf den Tisch kommen, sind sich die Gerichte
oft uneinig darüber, ob diese für ein Wiederaufnahmeverfahren
ausreichen. Es wird also nicht nur die Qualität der neuen
Tatsachen und Beweismittel geprüft, sondern auch die Art und
Weise, wie sie in das ursprüngliche Urteil einfließen.

Ein Wiederaufnahmeverfahren kann nicht nur dazu dienen, eine
Strafe zu mildern oder eine Freisprechung zu erreichen, sondern
auch um die Unschuld eines Verurteilten zu beweisen. Oft
werden solche Verfahren auch von der Gesellschaft genau
beobachtet, weshalb Transparency und gerechte Urteile immer
wichtiger werden.

Details
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Besuchen Sie uns auf: aktuelle-nachrichten.at
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